
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/9/22 1Nc17/97y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1997

Norm

FBG

AußStrG §11

JN §19

JN §20

JN §21

JN §22

JN §23

JN §24

JN §25

Rechtssatz

Gegen den Beschluß, mit dem der Ablehnungsantrag abgewiesen wurde, ist eine Vorstellung nicht zulässig. Auch der

verspätete Rekurs ist zurückzuweisen.

Entscheidungstexte

1 Nc 17/97y

Entscheidungstext HG Wien 22.09.1997 1 Nc 17/97y
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